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Stuttgart, den 18.05.09 
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Rundschreiben-Nr. 444/2009 Landkreistag Baden-Württemberg 
Rundschreiben-Nr. R15072/2009 Städtetag Baden-Württemberg 
 
 
Empfehlungen zu Leistungen zum Unterhalt (Pflegegeld) für Kinder 
und Jugendliche in Vollzeitpflege nach dem SGB VIII  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach einem gemeinsamen Abstimmungsprozess aller Beteiligten liegen jetzt die neuen Emp-
fehlungen zu Leistungen zum Unterhalt (Pflegegeld) für Kinder und Jugendliche in Vollzeit-
pflege nach dem SGB VIII vor, die von den Sozialausschüssen des Landkreistages und des 
Städtetages Baden-Württemberg sowie vom Landesjugendhilfeausschuss des Kommunal-
verbandes für Jugend und Soziales zur Anwendung empfohlen werden. 
Die wesentlichste Neuerung besteht darin, die im September 2007 veröffentlichten „Weiter-
entwickelten Empfehlungen des Deutschen Vereins für die Bemessung der monatlichen 
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Pauschalbeträge in der Vollzeitpflege (§§ 33, 39 SGB VIII)“ in der Version vom 01. Oktober 
2008 zu übernehmen. Es ist zu erwarten, dass durch diesen Schritt der Verwaltungsaufwand 
gesenkt werden kann, weil Streitigkeiten bei Zuständigkeitswechseln über die Landesgren-
zen hinaus vermindert werden können. 
 
Zur Erläuterung der Empfehlungen (Anlage 1) fügen wir auch die Darstellung der Ergebnisse 
der landesweiten Arbeitsgruppe zur Abstimmung einer neuen Systematik beim Pflegegeld in 
der Vollzeitpflege (Anlage 2) bei, die im Januar 2009 vom Landesjugendamt per Rund-
schreiben versandt worden ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
gez.                                                 gez.    gez. 
Senator e. h. Roland Klinger           Prof. Eberhard Trumpp Stefan Glaser 
Verbandsdirektor                             Hauptgeschäftsführer  Oberbürgermeister a. D. 
 
 
 
 
Anlagen 



Anlage 1 zu Rundschreiben 
Nr. R 15072/2009 (Städtetag), Nr. 444/2009 (Landkreistag), Nr. 4-07/2009 (KVJS)  

 
Empfehlungen zu Leistungen zum Unterhalt (Pflegegeld) für Kinder und Jugendliche 

in Vollzeitpflege nach dem SGB VIII  
 
 
1  Geltungsbereich 
 
Diese Empfehlungen gelten für Kinder und Jugendliche, für die Hilfe zur Erziehung nach  
§§ 27, 33 SGB VIII oder Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
nach § 35a SGB VIII oder Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII gewährt wird. Sie 
regeln den Unterhalt des Kindes und Jugendlichen in Vollzeitpflege nach § 39 SGB VIII. 
 
Diese Empfehlungen sind für die Tages- und Familienpflege (§§ 23, 32 Satz 2 SGB VIII) 
nicht anwendbar. 
 
2  Leistungen zum Unterhalt 
 
2.1  
Die laufenden Leistungen sollen mit einem monatlichen Pauschalbetrag abgegolten werden, 
der sich aus den Kosten für den Sachaufwand und den Kosten der Pflege und Erziehung 
zusammensetzt. Darüber hinaus sollen die laufenden Leistungen auch die Erstattung nach-
gewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die hälftige Erstat-
tung von Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung umfassen. Außerdem kön-
nen zusätzlich einmalige Beihilfen gemäß § 39 Abs. 3 SGB VIII gewährt werden. 
 
2.2 
Die Kosten für den Sachaufwand decken den gesamten regelmäßig wiederkehrenden Le-
bensbedarf des Kindes oder Jugendlichen unter Berücksichtigung eines durchschnittlichen 
Anteiles am Lebensstandard der Pflegefamilie ab. Hierin enthalten ist insbesondere der Auf-
wand, der für Unterkunft, Ernährung, Bekleidung und Dinge des persönlichen Bedarfs des 
Kindes oder Jugendlichen entsteht.1 Bei der Berechnung der materiellen Aufwendungen 
durch den Deutschen Verein wurden die Kosten für die Kindertagesbetreuung nicht berück-
sichtigt (z. B. Gebühren für Kindertagesstätten). Dahingehende Leistungen sind unter Be-
rücksichtigung des jeweiligen Einzelfalls gesondert zu erbringen 
 
2.3 
Die Kosten der Pflege und Erziehung umfassen sowohl die Anerkennung immaterieller Wer-
te der Erziehung (wie z. B. das Beziehungsangebot der Pflegepersonen) als auch die Abgel-
tung anfallender konkreter Erziehungskosten (z.B. Ausgaben für die Begleitung des Pflege-
kindes zu Therapiestunden).  
 
 
                                                               
1 Bei den Kosten für den Sachaufwand beträgt der Anteil der kindsbezogenen Kosten für Miete und Heizung (Bruttowarmmiete) 
für alle Altersgruppen 82,40 €. Eine weitere Aufschlüsselung erfolgt nicht. 
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2.4 
Seit dem 01.10.2005 sind Pflegepersonen die nachgewiesenen Aufwendungen einer ange-
messenen Alterssicherung hälftig zu erstatten. Zur Festlegung der Angemessenheit kann der 
Mindestbeitrag freiwillig Versicherter zur gesetzlichen Rentenversicherung herangezogen 
werden, der zurzeit 79,60 € beträgt. Die Hälfte dieses Betrags sind 39,80 €. Die Pflegeper-
sonen werden verpflichtet, ihre Aufwendungen für die Alterssicherung jederzeit nachweisen 
zu können. Ein Anspruch auf hälftige Erstattung von nachgewiesenen Aufwendungen für die 
Alterssicherung entsteht pro Pflegekind für ein Pflegeelternteil. 
 
2.5 

Pflegepersonen in der Vollzeitpflege zählen nicht zum Kreis der gesetzlich Unfallversicher-
ten. Der Gesetzestext des § 39 SGB VIII macht kaum Vorgaben, in welcher Höhe und an-
hand welcher Erwägungen Beiträge zu einer Unfallversicherung erstattungsfähig sein sollen. 
Lediglich lässt sich aus § 39 Abs. 4 S. 1 SGB VIII entnehmen, dass alle laufenden Leistun-
gen, zu denen auch die Erstattung von Unfallversicherungsbeiträgen gehört, einen „ange-
messenen Umfang“ nicht übersteigen dürfen. Es wird die Übernahme der Empfehlungen des 
Deutschen Vereins empfohlen, die im Falle einer Einzelversicherung die Orientierung am 
Mindestbeitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vorsehen. Es sollen die Beiträge für bei-
de Pflegeelternteile erstattet werden. Den örtlichen Trägern wird empfohlen zu prüfen, ob 
Sammelversicherungen sinnvoll sind. Auf jeden Fall ist es beim Abschluss einer solchen 
Sammelversicherung erforderlich, die Zustimmung der Pflegeeltern zu einer solchen Rege-
lung einzuholen. Diejenigen, die einer solchen Regelung nicht zustimmen, haben dennoch 
einen Anspruch auf Erstattung.  

 
2.6 

Die monatliche Pauschale soll ab dem 01.07.2009 betragen, soweit nicht nach den Beson-
derheiten des Einzelfalles abweichende Leistungen gewährt werden: 

 

Alter des Pflege-
kindes (von … bis 
unter … Jahren) 

Kosten für 
den Sachauf-

wand (€) 

Kosten der 
Pflege und 

Erziehung (€) 

Pflegegeld  
(€) 

 
0 – 6 

 
473  

 
250  

 
723 

 
6 – 12 

 
547  

 
250  

 
797 

 
12 - 18 

 
628  

 
250  

 
878 

 
Hinzu kommen die Erstattung für nachgewiesene Aufwendungen für Beiträge zu einer Un-
fallversicherung sowie die hälftige Erstattung für nachgewiesene Aufwendungen zu einer 
angemessenen Alterssicherung. 
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Die Empfehlungen des Deutschen Vereins hierfür lauten: 
 
 Unfallversicherung Alterssicherung 
In allen Altersstufen  
gleichermaßen 

Falls Einzelversicherung Orientie-
rung an gesetzlicher  
Unfallversicherung  

(79 €/ Jahr) 

Mindestens hälftiger Betrag 
der gesetzlichen  

Rentenversicherung  
(39,80 €/ Monat) 

Umfang Beide Pflegeelternteile Pro Pflegekind, ein Pflegeel-
ternteil 

 
2.7 
Sowohl die Kosten für den Sachaufwand als auch die Kosten für die Pflege und Erziehung 
werden auf der Grundlage der jeweiligen Empfehlungen des Deutschen Vereins (prozentuale 
Anpassung) fortgeschrieben. 
 
2.8 
Bei zusammenhängend vorübergehender Abwesenheit des jungen Menschen von bis zu vier 
Wochen soll die monatliche Pauschale nach Ziffer 2.6 weitergezahlt werden. 
 
2.9 
Erreicht der junge Mensch die nächste höhere Altersstufe, so ist das Pflegegeld für die 
nächste höhere Altersstufe ab dem Ersten des Monates zu gewähren. Wird die Hilfe zur Er-
ziehung nach § 33 SGB VIII beendet, sollte die Pflegegeldzahlung im letzten Auszahlungs-
monat zum Monatsende abgerechnet werden. 
 
2.10 
Wird eine Minderjährige, die in einer Pflegefamilie lebt, selber Mutter, so umfasst die Leis-
tung an die Mutter auch die Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes. Als An-
nexleistung ist in § 39 Abs. 7 SGB VIII geregelt, dass in diesen Fällen auch der notwendige 
Unterhalt des „Pflegeenkels“ sicherzustellen ist. 
 
3  Abzüge 
 
3.1 
Wird das Kind oder der Jugendliche im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 31 
des Einkommensteuergesetzes bei der Pflegeperson berücksichtigt, so ist ein Betrag in Hö-
he der Hälfte des Betrages, der nach § 66 des Einkommensteuergesetzes für ein erstes Kind 
zu zahlen ist, auf den Pauschalbetrag nach Ziffer 2.6 anzurechnen. Ist das Kind oder der 
Jugendliche nicht das älteste Kind in der Pflegefamilie, so ermäßigt sich der Anrechnungsbe-
trag für dieses Kind oder diesen Jugendlichen auf ein Viertel des Betrages, der für ein erstes 
Kind zu zahlen ist. 
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3.2 
Der Pauschalbetrag nach Ziffer 2.6 vermindert sich bei jungen Menschen, die eigenes Ein-
kommen aus einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis beziehen, gemäß den §§ 91 – 94 
SGB VIII (Kostenbeitrag), die in den jeweiligen Empfehlungen des Landesjugendamtes und 
der kommunalen Landesverbände für Baden-Württemberg näher geregelt werden. 
 
3.3 
Ist die Pflegeperson in gerader Linie mit dem Kind oder Jugendlichen verwandt und kann sie 
diesem unter Berücksichtigung ihrer sonstigen Verpflichtungen und ohne Gefährdung ihres 
angemessenen Unterhalts Unterhalt gewähren, so kann der Teil des monatlichen Pauschal-
betrags, der die Kosten für den Sachaufwand des Kindes oder Jugendlichen betrifft, ange-
messen gekürzt werden. Mit der Verpflichtung der unterhaltsverpflichteten Pflegeperson zur 
Offenlegung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse (§ 97a Abs. 2 SGB VIII) ist die 
Prüfung der Angemessenheit der Kürzung im Einzelfall möglich geworden. Es wird empfoh-
len, bei der Klärung der Höhe des Selbstbehalts die Leitlinien der süddeutschen Familiense-
nate zum Unterhalt zugrunde zu legen. Je nach übersteigendem Betrag wird eine Kürzung 
der Kosten für den Sachaufwand bis zu 30 % für angemessen angesehen. 
 
3.4 
Ergeben sich durch die Abzüge Beträge, die nicht vollen Euro entsprechen, wird empfohlen, 
die Auszahlungsbeträge auf volle Euro aufzurunden. 
 
4  Einmalige Beihilfen 
 
Einmalige Beihilfen oder Zuschüsse können insbesondere zur Erstausstattung einer Pflege-
stelle, bei wichtigen persönlichen Anlässen sowie für Urlaubs- und Ferienreisen des Kindes 
oder des Jugendlichen gewährt werden.  
 
5  Inkrafttreten 
 
Diese Empfehlungen treten zum 01.07.2009 in Kraft. 
 
 
 



 

Anlage 2 
 
Arbeitsgruppe „Empfehlungen zum Pflegegeld in der Vollzeitpflege in Ba-
den-Württemberg“ 
 
Die Arbeitsgruppe mit insgesamt 17 Teilnehmer/-innen hat sich am 28. Novem-
ber und am 16. Dezember 2008 getroffen und folgendes Gesamtergebnis im 
Hinblick auf das Pflegegeld erzielt: 
 
1. Kindergelderhöhung 
Die Jugendämter werden gebeten, eine Anrechnung der voraussichtlich rück-
wirkend zum 01. Januar 2009 in Kraft tretenden Kindergelderhöhung erst nach 
dem Inkrafttreten der neuen Empfehlungen zum Pflegegeld in der Vollzeitpflege 
in Baden-Württemberg  vorzunehmen. 
 
2. Kosten für den Sachaufwand (Basispflege) 
Es sollen die Empfehlungen des Deutschen Vereins in der Version vom         
01. Oktober 2008 übernommen werden. 
 
3. Kosten der Pflege und Erziehung (Basispflege) 
Vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Anforderungen an die Pflege-
personen wegen des komplexeren Hilfebedarfs der Pflegekinder soll eine deut-
liche Erhöhung der Kosten für die Pflege und Erziehung erfolgen. Als Richtgrö-
ße wird ein Betrag von 250 € vereinbart. Das Übersteigen der Empfehlung des 
Deutschen Vereins (220 €) wird damit begründet, dass der Betrag der Kosten 
der Erziehung in Baden-Württemberg bisher schon höher angesetzt war und 
nicht abgesenkt werden soll. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Ein-
kommensverhältnisse in Baden-Württemberg deutlich über dem Bundesdurch-
schnitt liegen.   
 
Damit ergibt sich folgende Tabelle: 
 

Alter des Pflegekindes 
(von … bis unter … Jah-

ren) 

Kosten für den Sachauf-
wand (€) 

Kosten für die Pflege 
und Erziehung (€) 

0 – 6 473  250  
6 – 12 547  250  
12 - 18 628  250  

 
 



 2 

4. Dynamisierung 
Sowohl die Kosten für den Sachaufwand als auch die Kosten für die Pflege und 
Erziehung sollen auf der Grundlage der Empfehlungen des Deutschen Vereins 
(prozentuale Anpassung) fortgeschrieben werden.  
 
5. Übernahme der Kosten für Kindertagesbetreuung 
Es werden die weiterentwickelten Empfehlungen des Deutschen Vereins vom 
26. September 2007 übernommen, wonach bei der Berechnung der materiellen 
Aufwendungen „die Kosten für die Kinderbetreuung nicht berücksichtigt wurden 
(z. B. Gebühren für Kindertagesstätten). Dahingehende Leistungen sind unter 
Berücksichtigung der jeweiligen landesgesetzlichen Regelungen (insbesondere 
Kita-Gesetze) gesondert zu erbringen.“ 
Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass bei Kindern bis 
zum Schuleintritt ein Rechtsanspruch auf den Besuch einer Kindertageseinrich-
tung besteht. Nach dem Schuleintritt ist die Frage des Besuchs einer Kinderta-
geseinrichtung von Pflegekindern in Vollzeitpflege im Rahmen der Hilfeplanung 
zu entscheiden. 
 
6. Hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für eine angemes-
sene Alterssicherung der Pflegeperson 
Es wird die Übernahme der Empfehlungen des Deutschen Vereins empfohlen, 
die der bisherigen Empfehlung für Baden-Württemberg entsprechen (Orientie-
rung am Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, Anspruch für eine Pflegeperson und je Pflegekind). 
 
7. Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfall-
versicherung der Pflegeperson(en) 
Es wird die Übernahme der Empfehlungen des Deutschen Vereins empfohlen, 
die im Falle einer Einzelversicherung die Orientierung am Mindestbeitrag zur 
gesetzlichen Unfallversicherung vorsehen. Es sollen die Beiträge für beide Pfle-
geelternteile erstattet werden. Außerdem ist zu empfehlen, den Abschluss von 
Sammelunfallversicherungen zu prüfen, die eine kostengünstige Alternative 
darstellen. 
 
8. Angemessene Kürzung des Pauschalbetrags bei in gerader Linie ver-
wandten Pflegepersonen 
Nach der Neuregelung im Kinderförderungsgesetz (KiFöG) kann die angemes-
sene Kürzung nur an den Kosten für den Sachaufwand vorgenommen werden. 
Außerdem ist mit der Verpflichtung der in gerader Linie verwandten Pflegeper-
son zur Offenlegung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse (§ 97a Abs. 
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2 SGB VIII) die Prüfung der Angemessenheit der Kürzung im Einzelfall möglich 
geworden. Es wird empfohlen, bei der Klärung der Höhe des Selbstbehalts die 
Leitlinien der süddeutschen Familiensenate zum Unterhalt zugrunde zu legen. 
Je nach übersteigendem Betrag wird eine Kürzung der Kosten für den Sach-
aufwand bis zu 30 % für angemessen angesehen. 
 
9. Erhöhtes Pflegegeld 
Es wird ein erhöhtes Pflegegeld sowohl hinsichtlich der Kosten für den Sach-
aufwand (Beispiel: für ein 12jähriges Pflegekind sind Windeln erforderlich) als 
auch im Hinblick auf die Kosten für die Pflege und Erziehung wegen erhöhtem 
erzieherischen Bedarf des Pflegekindes für möglich gehalten. Die Notwendig-
keit für ein erhöhtes Pflegegeld ist nach den Erfordernissen des Einzelfalls im 
Rahmen der Hilfeplanung festzustellen. Schematische Festlegungen für be-
stimmte Fallkonstellationen oder Typen von Pflegefamilien werden eher als 
hinderlich angesehen. 
 
10. In Kraft treten 
Der von der Arbeitsgruppe zum damaligen Zeitpunkt vorgesehene Termin des 
In-Kraft-Tretens konnte nicht umgesetzt werden. Die Empfehlungen treten zum 
01. Juli 2009 in Kraft.  
 
 


